
10 007 179 

Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 02. Programmakkreditierung - Begutachtung im Bündel 
Studiengang: Musik, B.Mus. 
Hochschule: Universität Augsburg 

Standort: Augsburg 
Datum: 10.06.2022 

Akkreditierungsfrist: 01.10.2019 - 30.09.2027  

1. Entscheidung 

Der oben genannte Studiengang wird mit Auflagen akkreditiert. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
nicht erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien nicht erfüllt sind. 

2. Auflagen 

1. Die Hochschule muss in geeigneter Form gewährleisten, dass für das Diploma Supplement die 
aktuelle zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte 
Fassung in englischer Sprache inkl. Grading Table verwendet wird. (§ 6 Abs. 4 BayStudAkkV) 

2. Für die umfassende Gewährleistung der künstlerisch-musikalischen Ausbildungsanteile müssen 
Vokalensembles/ Chor und die Ensemblearbeit Streicher als curriculare Pflichtanteile integriert 
und Angebote vorgehalten werden, die entsprechend mit personellen Lehrkapazität zu 
unterfüttern sind. Entsprechende Lehrkapazitäten müssen nachgewiesen werden. (§ 12 Abs. 1 
und 2 BayStudAkkV) 

3. Eine Evaluationsordnung muss in Kraft gesetzt und auf die Studiengänge des LMZ angewandt 
werden. (§ 14 BayStudAkkV) 

3. Begründung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
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und der fachlich-inhaltlichen Kriterien ist aus Sicht des Akkreditierungsrates an einigen Punkten nicht 
hinreichend nachvollziehbar, so dass der Akkreditierungsrat nach intensiver Beratung zu einer 
abweichenden Entscheidung gelangt ist. 

Zu den vom Akkreditierungsrat ausgesprochenen Auflagen: 

Auflage 1 (§ 6 Abs. 4 BayStudAkkV): 

Auf Seite 19 des Akkreditierungsberichts stellt das Gutachtergremium und die Agentur fest, dass 
gemäß "…§ 22 Abs. 3 PO BA Mus wird mit dem Abschluss ein Diploma Supplement in englischer 
Sprache inkl. Grading Table übergeben. Ein Musterdokument des Diploma Supplements wurde für den 
Studiengang nicht vorgelegt (vgl. Anlage BM 5)." 

Der Akkreditierungsrat folgt der ausgesprochenen Auflage, die durch das Gutachtergremium und die 
Agentur erteilt wurde. Die Hochschule muss dementsprechend in geeigneter Form gewährleisten, 
dass für das Diploma Supplement die aktuelle zwischen der Kultusministerkonferenz und der 
Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte Fassung in englischer Sprache inkl. Grading Table 
verwendet wird. 

Auflage 2 (§ 12 Abs. 1 und 2 BayStudAkkV): 

Auf Seite 36 des Akkreditierungsberichts steht: "Als notwendig für eine künstlerisch-musikalische 
Ausbildung sieht die Gutachtergruppe die curriculare Integration von Chor- und Ensemblearbeit." Sie 
stellen fest, dass hier ein fakultatives, außercurriculares Angebot nicht ausreichend ist. Des Weiteren 
greift das Gutachtergremium eine Anregung der Studierenden in der Vertiefung Blasorchesterleitung 
auf, nach der die Fächer Harmonielehre, Komposition und Kontrapunkt praxisorientierter ausgerichtet 
werden sollten. 

Auf Seite 45 stellt das Gutachtergremium fest: "Nach Aktenlage und in den Gesprächen vor Ort zeigte 
sich allerdings, dass ein Vokal- und ein Streicherensemble nicht curricular verankert sind. Dass sie 
dennoch angeboten werden (und aus Sicht der Gutachtergruppe integraler Anteil der Curricula sind), 
liegt an dem Engagement von Lehrenden zusätzliche zu ihrem eigenen Lehrdeputat." 

Der Akkreditierungsrat folgt der ausgesprochenen Auflage durch das Gutachtergremium. 
Dementsprechend müssen für die umfassende Gewährleistung der künstlerisch-musikalischen 
Ausbildungsanteile Vokalensembles/ Chor und die Ensemblearbeit Streicher als curriculare 
Pflichtanteile integriert und Angebote vorgehalten werden, die entsprechend mit personellen 
Lehrkapazität zu unterfüttern sind. Entsprechende Lehrkapazitäten müssen nachgewiesen werden. 

Auflage 3 (§ 14 BayStudAkkV): 

Auf Seite 58 des Akkreditierungsberichts weist die Gutachtergruppe darauf hin, dass erste 
Evaluationen in Lehrveranstaltungen mit größeren Teilnehmerzahlen nun offenbar durchgeführt 
würden. Zugleich empfehlen die Gutachterinnen und Gutachter aber eine systematische, 
problemorientiert gestaltete Evaluation der studentischen Arbeitsbelastung unter Nutzung 
entsprechender quantitativer und/ oder qualitativer Instrumente. 
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In Ihrer Stellungnahme informiert die Hochschule über ein Pilotprojekt zur Evaluation von 
Einzelunterricht, das im Wintersemester 2019/ 2020 bei sechs Kollegen erfolgreich umgesetzt worden 
sei. Dies ist nach Auffassung des Akkreditierungsrates ein guter Ansatz, gleichwohl ist insgesamt eine 
Systematik der einzelnen Maßnahmen noch nicht ausreichend erkennbar. 

Die von der Gutachtergruppe geforderte Inkraftsetzung und Implementierung der aktuell nur als 
Entwurf vorliegenden "Ordnung zur Evaluation von Lehre und Studium an der Universität Augsburg" 
wäre in der Tat eine geeignete Maßnahme zur Systematisierung, allerdings liegt die Inkraftsetzung 
nicht (allein) im Verantwortungsbereich des Leopold-Mozart-Zentrums (LMZ). 

Daher hat der Akkreditierungsrat die von der Gutachtergruppe vorgeschlagene Auflage umformuliert 
in: Eine Evaluationsordnung muss in Kraft gesetzt und auf die Studiengänge des LMZ angewandt 
werden. 

Zu den von dem Gutachtergremium/ der Agentur vorgeschlagenen Auflagen: 

Auflage: Den Leistungspunkten sind eindeutige Angaben der erwarteten Arbeitsbelastung in 
Zeitstunden zuzuordnen. 

Diese Auflage kann entfallen. Die von der Hochschule vorgenommene Zuordnung einer Bandbreite 
von 25 bis 30 Zeitstunden für einen ECTS-Punkt steht nach Auffassung des Akkreditierungsrates nicht 
im Widerspruch zu den Vorgaben der Bayerischen Studienakkreditierungsverordnung (BayStudAkkV), 
so dass an dieser Stelle kein auflagenrelevanter Mangel festgestellt werden kann. 

Auflage: Es muss ein Konzept zur anonymisierten Evaluation von Einzelunterricht inkl. einer 
Zeitplanung für die Umsetzung vorgelegt werden. 

Die Hochschule macht in ihrer Stellungnahme geltend, dass die Auflage bereits erfüllt worden sei: "Die 
Evaluation von Einzelunterricht wurde im Wintersemester 2019/2020 als Pilotprojekt bei sechs 
Kollegen erfolgreich umgesetzt. In methodischer Hinsicht handelt es sich nicht mehr um eine 
Veranstaltungsevaluation im herkömmlichen Sinn, sondern um eine personenbezogene Evaluation 
einzelner Lehrender. Es werden dabei alle Studierenden befragt, die von der jeweiligen Person in 
einem Semester unterrichtet werden. Der Fragebogen enthält sowohl geschlossene als auch offene 
Fragen und wurde thematisch angepasst. Die Befragung erfolgt in anonymisierter Form online. Die für 
das Sommersemester geplante flächendeckende Einführung konnte aufgrund der coronabedingten 
Einschränkungen im Allgemeinen und im Fach Musik im Besonderen nicht erfolgen. Sobald jedoch 
wieder halbwegs normale Verhältnisse herrschen, erfolgt die Evaluation systematisch und 
regelmäßig." 

Die Hochschule hat ihrer Stellungnahme den Fragebogen und einen anonymisierten Ergebnisbericht 
beigefügt. Nach Auffassung des Akkreditierungsrates ist die von der Gutachtergruppe vorgeschlagene 
Auflage damit nicht mehr erforderlich. Allerdings muss die Hochschule die als Pilotprojekt dargestellte 
Maßnahme in ihr Gesamtkonzept zur systematischen Evaluierung ihrer Studiengänge integrieren 
(siehe Begründung zu Auflage 3). 

Auflage: Die Evaluationsordnung der Universität Augsburg muss in Kraft gesetzt und auf die 
Studiengänge des LMZ angewandt werden. 
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Der Akkreditierungsrat hat diese Auflage durch die umformulierte Auflage 3 ersetzt (siehe Begründung 
zu Auflage 3). 

Die Hochschule hat innerhalb der dafür vorgesehenen Frist keine Stellungnahme gemäß § 22 Abs. 3 
der Musterrechtsverordnung bzw. der entsprechenden Regelung in der anwendbaren 
Landesverordnung eingereicht. Damit ist die Akkreditierungsentscheidung wirksam geworden. 


